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Nur per E-Mail: 

An die Regierungspräsidien  

 

mit der Bitte um Weitergabe an  

Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landräte 

und Gesundheitsämter 

 

nachrichtlich: 

 

Städtetag BW 

Gemeindetag BW 

Landkreistag BW 

 

 

Datum 20.04.2020 

  

  

Aktenzeichen 1443.1 

(Bitte bei Antwort angeben) 

    

 

 Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz im Zusammenhang mit 

der Corona-Verordnung (Corona-VO) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

aufgrund der Fachaufsicht des Sozialministeriums nach §§ 64 Nummer 3, 62 Absatz 

1 PolG, § 8 Absatz 1 Satz 3 Corona-VO gibt das Sozialministerium nachfolgende 

Hinweise zur Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 73 Infektionsschutzgesetz 

(IfSG): 

 

Für Bußgeldverfahren sind in der Regel die unteren Verwaltungsbehörden gemäß § 

36 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 OWiG i.V.m. § 2 OWiZuVO i.V.m. § 15 LVG zuständige Buß-

geldbehörde. 

 

Um die aus Gründen des Infektionsschutzes dringend erforderliche verhaltenslenken-

de Wirkung der Corona-VO zu erreichen und nachhaltig abzusichern, ist eine konse-

quente Vorgehensweise dringend geboten. Außerdem erscheint es zur Akzeptanz der 
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landesweiten Regelungen erforderlich, auch die Sanktionierung von Verstößen nach 

landesweit möglichst einheitlichen Maßstäben vorzunehmen. Dem dient der beigefüg-

te Bußgeldkatalog, der bei der Ausübung des Ermessens durch die zuständige Be-

hörde ermessensleitend zu berücksichtigen ist.  

 

Rechtsgrundlage für die Bußgeldfestsetzungen ist § 73 Abs. 1a Nummer 24 IfSG 

i.V.m. § 9 Corona VO.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Prof. Dr. Wolf-Dietrich Hammann 
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Anlage 

 

Bußgeldkatalog für Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz im 

Zusammenhang mit der Corona-VO 

Corona

-VO 

Verstoß Adressat des Bußgeldbe-

scheides 

Bußgeldrah-

men 

§ 3 

Abs. 1 

Aufenthalt im öffentlichen 

Raum mit mehr als zuge-

lassener Personenzahl 

Jede/r Beteiligte 100 Euro bis 

1.000 Euro 

§ 3 

Abs. 2 

Teilnahme an einer Ver-

anstaltung oder sonsti-

gen Ansammlung außer-

halb des öffentlichen 

Raums von jeweils mehr 

als fünf Personen 

Teilnehmende Person 250 Euro bis 

1.000 Euro 

§ 3 

Abs. 6 

Nichteinhaltung der Auf-

lagen zum Schutz vor 

Infektionen 

Veranstalter, bei juristischen 

Personen Geschäftsführung 

o.ä. 

500 Euro bis 

1.500 Euro 

 

 

§ 4 

Abs. 1  

Betrieb einer der genann-

ten Einrichtungen 

Person, die die Entscheidung 

über die Öffnung trifft 

2.500 Euro bis 

5.000 Euro 

§ 4 

Abs. 2 

Betrieb einer nach § 4 

Abs. 2 i.V.m. einer Ver-

ordnung des Sozialminis-

teriums untersagten Ein-

richtung bzw. Nichtein-

halten einer Auflage für 

den Betrieb einer Einrich-

tung 

Person, die Entscheidung 

über Öffnung trifft 

2.500 Euro bis 

5.000 Euro 

§ 4 

Abs. 3 

Verstoß gegen die 

Mischsortimentsregelun-

gen 

Person, die die Entscheidung 

über die Öffnung trifft 

200 Euro bis 

4.000 Euro 

§ 4 

Abs. 3a  

Betreiben einer untersag-

ten Einrichtung nach § 4 

Abs. 1 und 2, die zu-

Person, die die Entscheidung 

über die Öffnung trifft 

2.500 Euro bis 

5.000 Euro 
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sammen mit einer Post-

stelle oder Paketdienst 

betrieben wird, wenn der 

erwirtschaftete Umsatz 

der Poststelle oder des 

Paketdienstes eine un-

tergeordnete Rolle spielt. 

Für den Brief- und Pa-

ketversand erforderliche 

Nebenleistungen sind 

davon ausgenommen. 

§ 4 

Abs. 5 

Nichteinhaltung der Vor-

gaben zum Infektions-

schutz 

Betreiber 250 Euro bis 

1.000 Euro 

§ 5 

Abs. 1 

Verlassen des zugewie-

senen Unterbringungs- 

und Versorgungsbe-

reichs 

Person, die in einer Landes-

erstaufnahmeeinrichtung auf-

genommen ist 

50 Euro bis 500 

Euro 

§ 6 

Abs. 1, 

2  

Zutritt zu einer Einrich-

tung trotz Betretungsver-

bot 

Besucher der Einrichtung 250 Euro bis 

1.500 Euro 

§ 6 

Abs. 4 

Zutritt durch Personen 

mit erhöhtem Infektions-

risiko zu einer Einrich-

tung trotz Betretungsver-

bot  

Besucher der Einrichtung 500 Euro bis 

2.000 Euro 

§ 6 

Abs. 7 

Durchführung von Grup-

penangeboten im Vor- 

und Umfeld von Pflege 

Veranstalter 250 Euro bis 

1.000 Euro 

§ 6a 

Abs. 1 

Durchführung einer 

zahnmedizinischen Be-

handlung 

Behandler 250 Euro bis 

3.000 Euro 

§ 7 Zutritt durch Personen 

mit erhöhtem Infektions-

risiko zu einer Einrich-

tung trotz Betretungsver-

Personen, die die Einrichtung 

betreten 

250 Euro bis 

1.000 Euro 
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bot  

 

Es ist zu berücksichtigen, ob ein Erstverstoß oder ein Folgeverstoß vorliegt. Im Wie-

derholungsfalle kann nach § 17 OWiG, § 73 Abs. 2 IfSG eine Geldbuße von bis zu 

25.000 Euro verhängt werden.  

 

Wird durch eine Handlung gegen mehrere Tatbestände verstoßen, so ist das Bußgeld 

angemessen zu erhöhen.  

 

Auf die Straftatbestände der §§ 74 und 75 IfSG wird ergänzend hingewiesen. 

Außerdem wird auf den Bußgeldkatalog für Ordnungswidrigkeiten nach dem Infekti-

onsschutzgesetz in Verbindung mit der CoronaVO Einreise vom 10.04.2020 verwie-

sen. 

 

 


